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Rechtspropaganda in Betriebszeitungen
Dt. GERHARD BAATZ, Halle

Die Betriebszeitungen nehmen in der massenpolitischen Ar
beit einen bedeutenden Platz ein. Dies ergibt sich nicht nur 
aus ihrem Verbreitungsgrad — sie erscheinen in 628 Groß
betrieben in einer Gesamtauflage von 2 Millionen Exem
plaren je Ausgaue1. Hinzu kommt, daß sich aus der festen 
Verankerung im Betrieb eine besonders enge Verbindung 
der Werktätigen und der Arbeitskollektive zu ihrer Be
triebszeitung ergibt. Daraus resultiert ein relativ einheit
licher und konstanter Leserkreis. Das sind Faktoren, die 
der Betriebszeitung eine besondere Massenwirksamkeit ver
leihen. Diese Vorzüge gilt es besser zu nutzen, um die 
Politik von Partei und Regierung, dargestellt am betrieb
lichen Beispiel als einem Teil des gesellschaftlichen Gan
zen, in jedem Arbeitskollektiv zu propagieren und jedem 
Werktätigen verständlich zu machen. Eine wichtige Auf
gabe dabei ist es, auch durch die Rechtspropaganda in den 
Betriebszeitungen die Arbeit zur Bewußtseinsentwicklung 
in den Arbeitskollektiven zu fördern.

Effektivität durch Betriebsbezogenheit

Für die Effektivität der Publikationen ist bedeutsam, daß 
sie eine unmittelbare Beziehung zum Betriebsgeschehen 
haben. Der Werktätige muß in seiner Erwartungshaltung 
enttäuscht sein, wenn er einen Artikel liest, der ebenso in 
jeder anderen Zeitung veröffentlicht werden könnte. Eine 
Untersuchung der rechtspropagandistischen Wirkung von 
Beiträgen in Betriebszeitungen* 2 ließ erkennen, daß diesem 
Gesichtspunkt noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer
den muß.

Die enge betriebliche Bezogenheit verdient insbesondere 
bei der Erläuterung des Arbeitsrechts, einschließlich des 
Neuererrechts, Beachtung. So haben Artikel, in denen z. B. 
die Regelungen über Schonarbeit, Änderungsvertrag, Jah
resendprämie und Abschlußbeurteilung nicht abstrakt, son
dern in Verbindung mit der betrieblichen Praxis dargelegt 
werden,' große gesellschaftliche Resonanz.

Zu Recht weist U. K r a u s e  darauf hin, daß „insbeson
dere für die Betriebszeitungen die enge Zusammen
arbeit mit den im Betrieb bestehenden Konfliktkommissio
nen eine ergiebige Quelle zusätzlicher Informationen (dar
stellt)“.3 Regelmäßige Berichte von Vorsitzenden der Kon
fliktkommissionen über Schwerpunkte der Entscheidungs
und vorbeugend-erzieherischen Tätigkeit dieser gesell
schaftlichen Gerichte wie auch die Behandlung von Rechts
fällen und ihrer Zusammenhänge tragen dazu bei, das 
Arbeitsrecht lebendig, interessant und wirksam zu vermit
teln. Weitere Möglichkeiten sind, das Arbeitsrecht in Ver
bindung mit dem Betriebs- und Rahmenkollektivvertrag 
zu erläutern oder Rechtsauskünfte zum Ausgangspunkt pu
blizistischer Rechtspropaganda zu nehmen.

Thematische Schwerpunkte

Eine größere Rolle sollten in den Betriebszeitungen wirt
schaftsrechtliche Fragen spielen. Ein Werktätiger, der bei
spielsweise unter der Überschrift „Sozialistisches Recht un
terstützt Planerfüllung“ darauf gelenkt wird, daß in seinem 
Betrieb der Verlust des Gütezeichens für ein bestimmtes 
betriebliches Erzeugnis nicht nur eine erhebliche Qualitäts
vertragsstrafe, sondern auch volkswirtschaftliche Nachteile 
nach sich zieht, wird sich die Folgen einer Vertragsver
letzung vorstellen können und eigene Schlüsse über richti
ges Verhalten ableiten.

Ein wichtiges Anliegen der Betriebszeitungen sind Fra
gen der Ordnung und Sicherheit. Bei diesen Publikationen 
genügt es m. E. nicht, unliebsame Erscheinungen in Wort 
und Bild zu beschreiben, sondern der Leser sollte gleich
zeitig darauf hingewiesen werden, wer für die Mängel ver
antwortlich ist und welche Maßnahmen eingeleitet wurden, 
um künftig ein pflichtgemäßes Verhalten zu gewährleisten. 
Nur Mängel aufzuzeigen bedeutet, auf halbem Wege stehen
zubleiben.

Es ist richtig, in den Vordergrund der rechtspropagan
distischen Arbeit der Betriebszeitungen Fragen des Ar- 
beits- und Wirtschaftsrechts, der Ordnung und Sicherheit — 
einschließlich der Kriminalitätsbekämpfung —, des Neuerer

rechts und der Materialökonomie zu stellen. Im Interesse 
der allseitigen sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung 
dürfen hierbei aber zivil- und familienrechtliche Fragen des 
Alltags nicht untergehen. Hier liegen weitere Reserven, die 
Vorstellungen der Arbeiterklasse über sozialistische 
Lebensweise bewußt werden zu lassen.

Sprachliche Erfordernisse und methodische Vielfalt

Die Massenwirksamkeit der Rechtspropaganda in Betriebs
zeitungen hängt auch mit von einem wohlüberlegten 
Fremd- und Fachwortgebrauch ab. Ein Autor, der in einem 
Artikel die Begriffe „gewerkschaftliche Prozeßvertretung“ 
und „gewerkschaftliche Mitwirkung“ gebraucht, ohne sie zu 
erläutern, wird den Werktätigen wohl kaum das Anliegen 
seines Beitrags näherbringen können. Das trifft auch auf 
die Verwendung solcher juristischen Begriffe wie „Schuld“ 
und „Fahrlässigkeif1 zu.

Sorgfalt muß auch hinsichtlich des einheitlichen Stils 
einer Darstellung walten. So ist es widersprüchlich, wenn 
z. B. über die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein Be
triebsangehöriger verursachte und bei dem das Fahrerhaus 
seines Lkw zerstört wurde, unter der Überschrift „Noch 
glimpflich davongekommen“ berichtet wird und einer di
stanzlosen heiter-vergnüglichen Schilderung der Vorge
schichte der Straftat eine moralische Verurteilung folgt.

Eine Publikation muß rechtlich zutreffend sein. Dazu 
gehört auch, daß bei der Beschreibung von Sachverhalten 
nicht stillschweigend über Umstände hinweggegangen wird, 
die Gesetzesverletzungen darstellen (z. B. den weiteren 
Einsatz eines nicht mehr betriebs- und verkehrssicheren 
Pkw des Betriebes).

Die Wirksamkeit der Rechtspropaganda in den Betriebs
zeitungen hängt nicht zuletzt davon ab, daß die journa
listischen Genres vollständiger genutzt werden. Insbeson
dere Nachricht, Interview, Gespräch und Porträt sollten 
eine größere Rolle spielen. So kann z. B. ein Kurzporträt 
gut geeignet sein, sozialistische Verhaltensnormen zu ver
mitteln. In dieser Form hat eine Betriebszeitung einen 
Schöffen des Betriebes, der zugleich Mitglied einer Schieds
kommission ist, unter der Überschrift „Ordnung ist mehr 
als das halbe Leben“ vorgestellt. Die Darstellungsweise 
machte die Verantwortung erkennbar, die der einzelne für 
das gesellschaftliche Ganze besitzt.

Die Gerichtsberichterstattungen in den Betriebszeitun
gen sollten noch besser helfen, auch die Wirksamkeit der 
Verfahren auf den Gebieten des Zivil-, Familien- und Ar
beitsrechts zu erhöhen. Das wird die Vielfalt unserer 
Rechtspropaganda fördern und Schematismus verhindern.

Unterstützung der Arbeit der Betriebszeitungen

Die Redaktionen der Betriebszeitungen sind bei einer mas
senwirksamen Rechtspropaganda auf die Unterstützung der 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte angewiesen, die 
mit der Einhaltung und Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts befaßt sind. Eine besondere Verantwortung kommt 
hierbei neben dem im Betrieb tätigen Justitiar auch den 
staatlichen Leitern zu. Der Justitiar ist gesetzlich verpflich
tet, den Werktätigen des Betriebes das sozialistische Recht 
zu erläutern und zur weiteren Entwicklung des Rechtsbe
wußtseins beizutragen (§ 5 der JustitiarVO). Sicherlich kann 
der Justitiar dieser Aufgabenstellung in vielfältiger Weise 
gerecht werden. Seine rechtserzieherischen Aktivitäten wer
den aber auch an entsprechenden Veröffentlichungen in der 
Betriebszeitung zu messen sein.

Besondere Unterstützung wird auch von den Richtern 
und Staatsanwälten erwartet.

Eine fruchtbar gestaltete Zusammenarbeit zwischen 
Journalisten und Juristen ist eine Voraussetzung dafür, un
ser Recht durch die Betriebszeitungen massenwirksam zu 
verbreiten.
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